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ten und Heime haben der für den ständigen Wohnsitz 
des Wehrpflichtigen zuständigen Meldestelle der Deut
schen Volkspolizei über den Aufenthalt sowie über den 
Tag der Entlassung des zu erfassenden Wehrpflichtigen 
eine Woche nach Bekanntmachung der Erfassung Mit
teilung zu geben.

(6) Wehrpflichtige, die sich zum Zeitpunkt der Er
fassung in Urlaub außerhalb des ständigen Wohnsitzes

'befinden, sind nachzuerfassen. Sie haben sich unmittel
bar nach Rüdekehr vom Urlaub bei der für ihren 
Wohnsitz zuständigen Meldestelle der Deutschen Volks
polizei zur Erfassung zu melden.

(7) Wehrpflichtige, die sich in Jugendwerkhöfen be
finden, sind durch die für den Ort der Anstalt zu
ständige Meldestelle der Deutschen Volkspolizei zu 
erfassen.

(8) Wehrpflichtige, die sich zum Zeitpunkt der Er
fassung in Untersuchungs- oder Strafhaft befinden, 
sind durch die jeweilige Haftanstalt oder Strafvollzugs
anstalt nach den Bestimmungen des § 6 zu erfassen. 
Zusätzlich sind anzugeben:

a) Strafmaß, Straf- bzw. Haftgrund;
b) bei Strafgefangenen, die voraussichtliche Ent

lassung aus dem Strafvollzug;
c) bei Untersuchungsgefangenen ist nachzumelden: 

erfolgte Verurteilung mit Strafmaß und Grund.
Die Entlassung aus der Untersuchungs- oder Strafhaft 
ist dem Wehrkreiskommando zu melden.

(9) Die in den Absätzen 7 und 8 genannten Wehr
pflichtigen haben sich innerhalb einer Woche nach 
Entlassung persönlich bei dem für ihren Wohnsitz zu
ständigen Wehrkreiskommando zu melden.

(10) Wehrpflichtige, die sich zum Zeitpunkt der Er
fassung vorübergehend bis zu 12 Monaten im Ausland 
aufhalten, haben sich nach ihrer Rückkehr in die 
Deutsche Demokratische Republik unverzüglich bei der 
für ihren Wohnsitz zuständigen Meldestelle der Deut
schen Volkspolizei zur Erfassung zu melden, soweit 
keine Anordnung gemäß § 4 Abs. 2 des Wehrpflicht
gesetzes vom 24. Januar 1962 (GBl. I.S. 2) ergeht.

Erfassungsverfahren

§ 6
(1) Die Dienststellen der Deutschen Volkspolizei, 

Abteilung Paß- und Meldewesen bzw. Meldestelle, 
haben:

a) Erfassungslisten anzulegen, in die die Wehrpflich
tigen, jahrgangsweise, alphabetisch geordnet, auf
zunehmen sind;

b) den Fragebogen der Wehrpflichtigen mit ihren 
persönlichen Dokumenten zu überprüfen und die 
Richtigkeit der Angaben zu bestätigen;

c) den Unterlagen beizufügen:
— eine Mitteilung über laufende Ermittlungsver

fahren
V — erforderlichenfalls den Strafregisterauszug;

d) die Erfassungslisten, Fragebogen, Paßbilder und 
die unter Buchst, c auf geführten Unterlagen den 
Wehrkreiskommandos nach Abschluß der Er
fassung zu übergeben.

(2) Die Erfassungsunterlagen der im § 5 Abs. 8 ge
nannten Wehrpflichtigen sind dem für den Sitz der 
Haft- bzw. Strafvollzugsanstalt zuständigen Wehr
kreiskommando zu übergeben. Dieses hat die Er
fassungsunterlagen unverzüglich an das für den ständi
gen Wohnsitz des Wehrpflichtigen zuständige Wehr
kreiskommando weiterzuleiten.

§ 7
Den Wehrpflichtigen ist eine Bescheinigung über die 

erfolgte Erfassung zwecks Vorlage bei ihrer Arbeits
stelle oder Schule auszuhändigen.

§ 8
Die Wehrkreiskommandos der Nationalen Volks

armee haben die Wehrpflichtigen auf der Grundlage 
der Erfassungsunterlagen in die Wehrkartei aufzu
nehmen und das Wehrstammbuch anzulegen.

III. A b s c h n i t t  
Meldepflicht

§ 9
Mitteilungspflicht über Veränderungen zur Person

(1) Erfaßte Wehrpflichtige unterliegen gemäß § 5 des 
Wehrpflichtgesetzes der Meldepflicht.
Als erfaßt gelten:

a) Wehrpflichtige, die entsprechend dieser Anord
nung erfaßt wurden;

b) gediente Reservisten entsprechend § 1 Abs. 3 der 
Reservistenordnung vom 24. Januar 1962 (GBl. I 
S. 21), auch wenn die Ableistung der aktiven 
Dienstzeit vor Verkündung des Wehrpflicht
gesetzes erfolgte;

c) ungediente Reservisten, die entsprechend § 9 der 
Reservistenordnung zur Überprüfung ihrer 
Kampffähigkeit und Einsatzbereitschaft kurz
fristig einberufen wurden;

d) Wehrpflichtige, die sich vor dem Aufruf ihres 
Jahrganges zur Erfassung entsprechend § 1 Abs. 2 
des Wehrpflichtgesetzes freiwillig zur Ableistung 
des Dienstes in der Nationalen Volksarmee mel
den, mit ihrer Meldung beim zuständigen Wehr
kreiskommando.

Die Meldung der in den Buchstaben b bis d genann
ten Wehrpflichtigen zur Erfassung bei Aufruf ihres 
Jahrganges bleibt dadurch unberührt.

(2) Die Meldepflicht umfaßt:
a) die unverzügliche persönliche Meldung beim 

Wehrkreiskommando
— über die Änderung des Namens,
— über die Änderung des Wohnsitzes bzw. Woh

nungswechsel
(Bei Verlegung des Wohnsitzes in einen an
deren Kreis hat die persönliche Meldung beim 
Wehrkreiskommando des bisherigen und des 
neuen Wohnsitzes zu erfolgen),

— über den beabsichtigten Wechsel des Aufent
haltsortes für länger als zwei Monate,

— über die beabsichtigten Auslandsreisen,
— nach der Entlassung aus der Haft- oder Straf

vollzugsanstalt gemäß § 5 Abs. 9;


